Arbeitsschutz -  Merkblatt  
Sicherer Einsatz im Bereich elektrischer Anlagen
Die im Bereich elektrischer Anlagen wirksamen Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Strom können durch mechanische Beschädigungen, Brandeinwirkung oder Löschwasser teilweise oder ganz aufgehoben sein. Können elektrische Anlagen an Einsatzstellen nicht wirksam spannungsfrei geschaltet werden, müssen bei Annäherung und beim Löschmitteleinsatz Sicherheitsabstände eingehalten werden.
Mögliche Gefährdungen

Gefährdungen entstehen im Bereich elektrischer Anlagen insbesondere durch:

· Direktes Berühren spannungsführender Anlagenteile oder elektrischer Freileitungen, 

· Berühren elektrischer Anlagenteile, die durch Schadenseinwirkung unter Spannung stehen, z.B. wenn Isolierungen beschädigt sind, 

· Berühren von Teilen, auf die durch Schadenseinwirkung elektrische Spannung übertragen wird, z.B. auf Dachrinnen, Metallzäune, insbesondere bei Nässe,

· Stromüberschlag bei unzulässiger Annäherung an elektrische Anlagen,

·  Stromüberschlag beim Löschmitteleinsatz.
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
· Elektrische Anlagen müssen grundsätzlich als spannungsführend angesehen werden, wenn sie nicht durch Fachkräfte nach folgenden Regeln spannungsfrei gemacht wurden: 
· Freischalte
· Gegen Wiedereinschalten sichern
· Spannungsfreiheit feststellen
· Erden und Kurzschließen.
· Schalthandlungen dürfen nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen des Anlagenbetreibers vorgenommen werden. Ausnahme: In Hausinstallationen dürfen auch elektrotechnisch unterwiesene Feuerwehrangehörige frei- bzw. abschalten.
·  Ist das Frei- bzw. Abschalten elektrischer Anlagenteile unmöglich oder nicht vertretbar, sind bei Annäherung an elektrische Anlagen und beim Löschmitteleinsatz Sicherheitsabstände einzuhalten.
· Bei Brandbekämpfung an spannungsführenden Anlagen Strahlrohrabstände nach VDE 0132 einhalten.
·  Bei der Annäherung an Freileitungen ist allgemein zu beachten: 
· Leitungsseile von Oberleitungen können bei Wind ausschwingen, 
· Drehleitern, Ausleger von Kranen und Lichtmaste können bei Belastung durchbiegen oder schwanken. 

· Der Sicherheitsabstand zu am Boden liegenden Leitungen bzw. zu Teilen, auf die Spannung übertragen werden kann, muss bei Hochspannung mindestens 20 m betragen.
· Gefahrenbereiche sind abzusperren und dürfen erst nach Herstellung der Spannungsfreiheit bzw. Freigabe durch die Anlagenbetreiber wieder betreten werden.
· Im Bereich elektrischer Anlagen sollte das Löschmittel Wasser möglichst nur mit Sprühstrahl eingesetzt werden.
·  Nach Unfällen durch elektrischen Strom können Verletzte noch unter Spannung stehen. Bei der Berührung Verletzter sind Helfer dann selbst gefährdet.
· Vor Maßnahmen der Erstversorgung oder Rettung Verletzter sind betreffenden elektrischen Leitungen oder Anlagen spannungsfrei zu schalten.















